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Einführung

　Auf der Balkanhalbinsel und in den Donaufürstentümern （Moldau 

bzw. Moldawien und Walachei） wirkte das römische Recht durch den 

politischen Einfluß des Byzantinischen Reiches （Pars Orientis Imperii 

Romani） in Form des byzantinisch─römischen Rechts （ius Graeco ─

Romanum） fort. Auch auf den Gebieten des heutigen Griechenlands, 

Bulgariens, Serbiens, Albaniens, Mazedoniens und in den rumänischen 

Fürstentümern Moldau bzw. Moldawien und Walachei entfalteten die 

Eklogé tón nomón und der Nomos geórgikos breite Wirkung.

　Später, ab dem 14. Jahrhundert, nahmen drei weitere wichtige Quellen 

（fontes iuris） maßgeblichen Einfluß auf das Recht der dort entstehenden 

Staaten: erstens der Nomokanon （eine Sammlung kirchlicher und 

weltl icher Rechtsnormen） des Pseudo─P
（１）

hótios vom Ende des 9. 

Jahrhunderts; zweitens das im Jahre 1335 redigierte Syntagma tón theión 

kai hierón nomón, genannt auch Syntagma kata stoicheion （„Alphabetisch 

geordnete Rechtssammlung”） des Mönches Matthaios Blastarés aus 

Thessaloniki, welches neben dem Nomokanon des Pseudo─Phótios die 

（ 1 ）　Photios war Patriarch von Konstantinopel und ein Zeitgenosse der beiden 
Kaiser Michael III. （842─867） und Basileios I. （867─886）. Photios verfaßte die 
Epanagoge, in der er die Doktrin der symphonia （„Einklang“） zwischen basileia 

（auf Lateinisch: imperium） und hierosyne （auf Lateinisch: sacerdotium） dargelegt 
hat. Lange Zeit ging man davon aus, daß auch der Nomokanon, die erste umfassende 
Sammlung des Kirchenrechts, von ihm verfaßt bzw. redigiert wurde. Deshalb wird 
der Nomokanon als „Nomokanon des Pseudo─Photios“ bezeichnet.
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wichtigsten Regeln des Procheiron und der Basiliken b
（２）

einhaltet; und 

drittens das sechsbändige Procheiron nomón （genannt Hexabiblos） des 

hochangesehenen Stadtrichters （krites） Konstantinos Harmenopoulos aus 

Thessaloniki vom Jahre 1345, das das Zivil─ und Strafrecht des Procheiron 

des Kaisers Basilios I. （der Mazedonier） （867─886）, Teile der Basiliken 

und die damalige Rechtspraxis enthält.

　Die Rezeption und das Fortleben （Fortwirken） der byzantinischen 

Gesetzbücher bzw. der sonstigen Rechtsquellen （fontes iuris） in den 

Ländern der Balkanhalbinsel und in den Donaufürstentümern wurden 

dadurch erleichtert, daß diese Werke sämtliche Bereiche des Rechtslebens 

erfaßten. Das materielle Recht wurde nämlich in den byzantinischen 

Rechtsquellen zusammen mit dem Verfahrensrecht und dem Recht über 

die Struktur und die Funktion der weltlichen und kirchlichen Gerichte 

geregelt. Ebenso wenig wurde das Privatrecht vom Finanz─, Straf─ und 

Kirchenrecht getrennt dargestellt.

Privatrechtsentwicklung in Montenegro im Mittelalter

　Das Gebiet des heutigen Montenegro （Crna G
（３）
ora） gehörte bis zum 

（ 2 ）　Die Erstellung des Syntagma des Matthaios Blastarés war deswegen erforderlich, 
weil der byzantinische Kaiser Andronikos Paläologos III. （1328─1341） im Jahre 
1329 durch eine umfassende Gerichtsreform die weltlichen Gerichte mit den 
kirchlichen Gerichten vereinigte. Die Zuständigkeit der an diesen Gerichten 
tätigen Richter （katholikoi kritai） erstreckte sich sowohl auf kirchliche wie auch 
auf weltliche Angelegenheiten. 

（ 3 ）　Große Teile des Gebietes des heutigen Montenegro gehörten in der Antike zur 
römischen Provinz （provincia） Illyricum. Im Jahre 395 n. Chr. wurde Montenegro 
zum Teil des Oströmischen （Byzantischen） Reiches. Die Annahme des griechisch─
orthodoxen Christentums erfolgte unter byzantinischem Einfluß. Erst vom 12. 
Jahrhundert wurde Montenegro unter dem Namen Zeta als Fürstentum Teil 
Serbiens. Seit Ende des 13. Jahrhunderts begegnet man dem serbischen Namen 
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Jahre 1389, bis zur Schlacht auf dem Amselfeld （Kosovo Polje）, zu 

Serbien. Danach trennt sich die Geschichte Montenegros bis zur 

Entstehung des Serbisch─Kroatisch─Slowenischen Königreiches im Jahre 

1
（４）
918 von der Geschichte Serbiens.

　Montenegro wurde im Jahre 1499 zunächst formal, im Jahre 1528 

unmittelbar als Sandschak dem Osmanischen Reich angegliedert. Die 

Osmanen konnten aber keine faktische Kontrolle über die Bergregionen 

Montenegros ausüben.

　Seit dem Jahre 1516 war Montenegro ein theokratischer Staat. Dieses 

Fürstentum wurde durch den Vladika （orthodoxer Fürstbischof） regiert. 

In Montenegro war die staatliche Gewalt （imperium oder basileia） von 

der kirchlichen Gewalt （sacerdotium oder hierosyne） nicht getrennt. Das 

System der Erbdynastie wurde durch den Vladika （Fürstbischof） Danilo 

Petrović Njegoš （1672─1735） im Jahre 1697 eingeführt.

　Das Verwobensein bzw. Einheit （symphonia） zwischen der kirchlichen 

（geistlichen） und der staatlichen （weltlichen） Gewalt schlug sich auch in 

der Gerichtsorganisation （Gerichtsstruktur） und in den Rechtsquellen 

（fontes iuris） nieder. Die Rechtskenntnisse wurden durch die orthodoxe 

Kirche in den Klosterschulen vermittelt.

　Auf dem Gebiet des heutigen Montenegro, zu dem auch ein Teil des 

adriatischen Küstenlandes gehörte, galt teilweise auch das venezianische 

Recht in der Form des Statutenrechts （diritto statutario）. Das Stadtrecht 

（statutum） von Kotor （auf Italienisch: Cattaro） war besonders bedeutend.

Crna Gora, während von Venedig seit etwa 1500 der Name Montenegro benutzt 
wird. 

（ 4 ）　Das Serbisch─Kroatisch─Slowenische Königreich wurde am 1. Dezember 1918 
proklamiert.
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Entwicklung des Privatrechts in Montenegro in der Neuzeit

Schrifttum

　V . BO G I Š IĆ : P r a v n i o b i c a j i u C r n o j G o r i , H e r c e g o v i n i i A l b a n i j i . 

（Rechtsgewohnheiten in Montenegro, Herzegowina und Albanien） Forschung 

durchgeführt in 1873. mit Kommentar von T. Nikčević. （Hrsg. von T. Nikčević） 

Titograd, 1984.; M. P. JOVANOVIĆ: Montenegrinische Rechtsgeschichte. Zeitschrift 

für Vergleichende Rechtswissenschaft, 15 （1885）; V. BOGISIC: D’une forme 

particulière de la famille rurale chez les serbes et les croates. Revue de Droit 

International et de Législation Comparée, 16 （1886） S. 374─409.; E. de LAVELEYE: 

De la propriété collective du sol en différants pays. Bruxelles 1886.; H. S. MAINE: 

East European House Communities. In H. S. MAINE: Dissertations on Early Law 

and Custom. New York 1886. S. 232─290.; V. BOGIŠIĆ: A propos du Code civil du 

Monténégro （Quelques mots sur les principes et la méthode adoptés pour sa 

confection）. Bulletin de la Société de Législation Comparée, 17 （1887─1888） S. 

483─497.; K. DICKEL: Über das neue bürgerliche Gesetzbuch für Montenegro und 

die Bedeutung seiner Grundsätze für die Kodifikation im allgemeinen mit 

Bemerkungen über den neuen Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuches. 

Marburg 1889.; A. SHEK: Allgemeines Gesetzbuch über Vermögen für das 

Fürstenthum Montenegro. Berlin 1893.; K. DICKEL: Aus dem montenegrinischen 

Sachenrechte. Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 11 （1895） S. 

112─130.; PHILLIPS: The Code of Property of Montenegro. The Law Quarterly 

Review, 13 （1897） S. 70─84.; A. ZOCCO─ROSA: Il codice civile dei beni del Montenegro 

ed il diritto romano, con speciale riguardo al titolo del Digesto de diversis regulis 

juris. Catania 1897.; A. ZOCCO─ROSA: Il Codice civile del Montenegro e il diritto 

romano. Rivista scientifica del diritto, 1 （1897） S. 50─62.; J. PRÉUX: La revision 

du Code général des biens pour la Principauté de Montenegro. Revue de Droit 

International et de Législation Comparée, 30 （1898） S. 311─323.; A. ZOCCO─ROSA: 

La nuova edizione del codice generale dei beni del Montenegro. Roma 1898.; A. 



Geschichte und Charakterzüge der  
Privatrechtsentwicklung in Montenegro（Hamza）　　343

ZOCCO─ROSA: La nuova edizione del Codice civile montenegrino ed il diritto 

romano; la gestione di affari （Art. 587 ─594）. Catania 1899.; A. ZOCCO─ROSA: La 

seconda edizione del Codice Generale dei beni del Montenegro e il diritto 

romano. In Annuario dell’Istituto di Storia del Diritto Romano, 7 （1899─1900） 

S. 58─63.; L. THALLÓCZY: Österreich ─Ungarn und die Balkanländer. Wien 1901.; 

M. P. JAVONIC: Das montenegrinische Eherecht. Zeitschrift für Internationales 

Privatrecht und Oeffentliches Recht, 12 （1903） S. 333─364.; Gy. BALANYI: A 

Balkán─probléma fejlődése a párizsi congressustól a világháború kitöréséig 

（1856 ─1914）. （Die Entwicklung der Balkan─Frage vom Kongreß von Paris bis 

zum Ausbruch des Weltkrieges ［1856─1914］） Budapest 1920.; A. ZOCCO─ROSA: 

Influssi di diritto romano su una legislazione slavo─serba. In Mélanges G. Cornil. 

II. Gand 1926. S. 625─638.; J. BAJZA: Beiträge zur ungarischen Bibliographie über 

Montenegro. Hefte I.─II. Budapest 1927─1929.; J. BAJZA: La questione montenegrina. 

Budapest 1928.; W. G. ZIMMERMANN: Valtazar Bogišić, 1834 ─1908. Ein Beitrag 

zur südslawischen Geistes ─ und Rechtsgeschichte im 19. Jahrhundert. Wiesbaden 

1962.; P. STOJANOVIĆ: Prividne protivurecnosti odredaba Opšteg Imovinskoj 

（Augenscheinliche Widersprüche unter den Bestimmungen des Gesetzbuches 

über das Allgemeine Vermögensrecht）. In Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 

1974.; Dj. KRISTIĆ: Status of Woman According to the Relics of Customary Rules 

in the Kuci Region in Montenegro. In Balcanica, VI. （1975） S. 245─255.; C. 

PETIT: The Code and the Goats: Western Law in Less─Western Cultural 

Contexts. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 20 （1998） S. 212─224. und G. 

HAMZA: Montenegró függetlenségének kérdése és Európa. （Die Frage der 

Unabhängigkeit Montenegros und Europa） In G. HAMZA: „Nem akarunk csonka 

Európát..“ Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest 

2002. S. 187─196.

　Im Küstengebiet, das zu Dalmatien （von Österreich verwaltet） gehörte, 

galt ab 1. Januar 1812 bis zum Jahre 1946 das österreichische Allgemeine 

Bürgerliche Gesetzbuch （ABGB）. In einigen Gebieten, die vor 1878 und 
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1913 zum Osmanischen Reich gehörten, galt außerdem das früher 

eindeutig religiös geprägte islamische Recht （scharia’a）. Das Recht des 

Osmanischen Reiches nahm später, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, 

weltliche Charakterzüge an.

　Erst im Jahre 1852 verzichtete Fürst Danilo I. Petrović （1851─1860） auf 

die bischöfliche Würde bzw. auf das Bischofsamt und erklärte sein Land 

mit Zustimmung von Österreich und Rußland zu einem erblichen 

Fürstentum. Montenegro hatte im Kampf gegen das Osmanische Reich 

eine maßgebende Rolle gespielt, so daß die （bis Ende 1918 dauernde） 

Unabhängigkeit des Landes durch den Berliner Kongreß am 13. Juli 1878 

völkerrechtlich anerkannt wurde. Die erste Verfassung Montenegros 

wurde im Jahre 1905 verabschiedet. Im Jahre 1910 nahm Fürst Nikita 

（Nikola） I. （1860─1918） anläßlich des fünfzigjährigen Jubiläums seiner 

Regierung den Königstitel an.

　Das am 18. Oktober 1798 promulgierte Gesetz, das auch „Bürgerliches 

Gesetzbuch von Montenegro“ genannt wird, regelt zahlreiche zivilrechtliche 

Institute. Das Gesetzbuch stammt aus der Regierungszeit des Fürstbischofs 

（Vladika） Peter （Petar） I. Petrović Njegoš （1782─1830）. Im technischen 

Sinne ist es aber nicht als modernes Zivilgesetzbuch zu b
（５）

etrachten.

　Das Allgemeine Vermögensrechtliche Gesetzbuch von Montenegro 

vom Jahre 1888 （Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru） 

wurde von Baltazar Bogišić （1834─1908） redigiert. Bogišić hatte seine 

Studien im Ausland absolviert und wurde im Jahre 1869 Professor für 

slawische Rechtsgeschichte an der Universität von Odessa. Nach seiner 

Rückkehr nach Montenegro nahm der namhafte Jurist in den Jahren 

（ 5 ）　Dem Nachfolger von Peter （Petar） I. Petrović Njegoš, Peter （Petar） II. 
Petrović Njegoš （1830─1851）, gelang es, die Unabhängigkeit seines Fürstentums 
praktisch d. h. noch nicht völkerrechtlich, zu erringen.
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zwischen 1893 und 1899 das Amt des Justizministers wahr.

　Das Allgemeine Vermögensrechtliche Gesetzbuch besaß in ganz Europa 

große Aufmerksamkeit und wurde in mehrere Sprachen ü
（６）

bersetzt. Dieses 

internationale Interesse ist auch darauf zurückzuführen, daß dieser Kodex 

zum ersten Male das Vermögensrecht sowohl vom Familienrecht als auch vom 

Erbrecht abgesondert hat. Das Allgemeine Vermögensrechtliche Gesetzbuch 

kodifizierte größtenteils das archaische slawische Gewohnheitsrecht. Man 

findet in ihm aber auch zahlreiche Regelungen, die im römischen Recht 

wurzeln. Ebenso leiten sich die am Ende des Kodex befindlichen, über 

Gesetzeskraft verfügenden Rechtsregeln （regulae iuris） aus dem römischen 

Recht her. Der Kodex wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahre 1946, 

außer Kraft gesetzt.

　Einige Bereiche （Teile） des bürgerlichen Rechts sind in dem Allgemeinen 

Vermögensrechtlichen Gesetzbuch für das Fürstentum （seit 1910 Königreich） 

Montenegro von 25. März 1888 （mit einigen übrigens unbedeutenden 

Abänderungen vom 14. Januar 1898） geregelt. Dieses Gesetzbuch enthält 

in fünf Teilen insgesamt 1031 Artikel, ist jedoch, wie aus seinem Titel 

hervorgeht, nicht vollständig.

　Es enthält keine familienrechtlichen Bestimmungen und behandelt 

auch das Vermögensrecht nicht vollständig. Vor allem fehlt das Erbrecht, 

das gewohnheitsrechtlich geregelt ist. Das Fehlen des Erbrechts liegt 

daran, daß nach der Meinung von Bogišić das Erbrecht das Anliegen der 

Familie war und dementsprechend im Rahmen des Familienrechts geregelt 

werden sollte. Dabei trug er im Wesentlichen der Ansicht von Georg 

（ 6 ）　Der Kodex wurde unter dem Titel Code général des biens pour la Principauté 
de Monténégro de 1888 auch ins Französische übersetzt. Im Auftrag des 
Ministeriums für Justiz und Kultus besorgten die namhaften Juristen Rodolphe 
Dareste und Albert Rivière die Übersetzung. 
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Wilhelm Friedrich Hegel Rechnung. Das Familienrecht mitsamt Erbrecht 

sollte in einem autonomen, d. h. selbständigen Kodex （Gesetzbuch） 

geregelt werden.

　Die rechtlich relevanten Aspekte bzw. Beziehungen der Zadruga 

（„Familienhausgemeinschaft“, auf Englisch: joint family） sind detaillierter 

geregelt als im serbischen Zivilgesetzbuch vom Jahre 1844.

　Der Einfluß des römischen Rechts ist in vielen Artikeln des Allgemeinen 

Vermögensrechtlichen Gesetzbuches bemerkbar. In Art. 600 findet man die 

regula Catoniana （„Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis 

convalescere“ ─ Paulus. D.50.17.29., im Originaltext: „Što se grbo rodi 

vremme ne ispravi“）. In den Artikeln 943 und 1000 findet sich  das von 

den römischen Rechtsgelehrten （iurisperiti） formulierte allgemeine 

Rechtsprinzip „Qui suo iure utitur neminem laedit“.

　Das Handelsgesetzbuch vom 22. Januar 1910 ist im Wesentlichen mit 

dem serbischen Handelsgesetzbuch vom Jahre 1860 identisch. Sein erster 

Teil behandelt das eigentliche Handelsrecht （§§ 1─67）, der zweite das 

Wechselrecht （§§ 68─162） und der dritte （§§ 163─171） die Handelsgeschäfte 

und das Verfahren in Handelssachen.

Privatrechtsentwicklung des Privatrechts  
in Montenegro in den Jahren 1918─1991

Schrifttum

　J. PERITCH: De l’unification du droit civil en Yougoslavie, principalement en ce 

qui concerne le mariage, la succession ab intestat et les communautés de 

familles （zadrougas）. In Bulletin de Législation Comparée 1926. S. 477─500.; J. 

BAJZA: Beiträge zur ungarischen Bibliographie über Montenegro. Hefte I.─II. 

Budapest 1927─1929.; J. BAJZA: La questione montenegrina. Budapest 1928.; J. 
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BAJZA: Jugoszlávia. （Jugoslawien） Budapest 1929.; S. DNISTRANSKYJ: Die 

Rezeption des österreichischen Privatrechts in der Tschechoslowakei und in 

Jugoslawien. ZOR N.F. 1 （1934─1935） S. 473 ff.; W. HALLSTEIN: Das Aktienrecht 

des jugoslawischen Handelsgesetzentwurfes 1932. Zeitschrift für Ausländisches 

und Internationales Privatrecht, 8 （1934）; H. LEHMANN: Kritische Bemerkungen 

zum Entwurf eines Handelsgesetzbuches für das Königreich Jugoslawien. In 

Festschrift für Dolenc, Krek, Kušaj und Škerlj. Ljubljana 1936.; M. ÚJLAKI: Az 

utódállamok jogegységesítő törekvései és a magyar magánjog. （Die Bestrebungen 

zur Rechtsvereinheitlichung der Nachfolgestaaten und das ungarische 

Privatrecht） Szeged 1936.; LAPAJNE: Entwurf eines Schadensersatzrechtes für 

das jugoslawische Bürgerliche Gesetzbuch. Zeitschrift für osteuropäisches Recht 

Neue Folge, 5 （1938─1938） S. 176─187.; L. TAUBER: Das neue Handelsgesetzbuch 

des Königreichs Jugoslawien. Zeitschrift für osteuropäisches Recht Neue Folge, 5 

（1938─1939） S. 69─83.; DERS.: Die Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung nach dem neuen Handelsgesetz für das Königreich 

Jugoslawien. Zeitschrift für osteuropäisches Recht Neue Folge, 5 （1938─1939） S. 

217─234.; E. SICARD: La Zadruga Sud ─slave dans l’Évolution du Groupe 

Domestique. Paris 1943.; E. SCHWEISSGUTH: Entwicklung und Grundbegriffe des 

Erbrechtes der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien. München 1955.; R. 

SACCO: Il sustrato romanistico del diritto civile nei Paesi socialisti. Rivista di 

diritto civile, 15 （1969） S. 115─131.; A. G. CHLOROS: Yugoslav Civil Law. History, 

Family, Property. Oxford 1970.; B. BLAGOJEVIC: La société socialiste autogérée et 

son droit adéquat. In Le socialisme dans la théorie et la pratique yougoslave. Recueil 

des conférences. Université de Belgrade 1972.; J. DJORDJEVIC: Les caractéristiques 

fondamentales de la nouvelle constitution de la RSF de Yougoslavie. Droit 

Yougoslave. 1975.; S. PEROVIC: Les principes et les règles générales de la nouvelle 

loi yougoslave sur les obligations en matière de contrats. Revue Internationale de 

Droit Comparé, 31 （1979） S. 749─764.; O. STANKOVIC: La responsabilité civile selon 

la nouvelle loi yougoslave sur les obligations. Revue Internationale de Droit 

Comparé, 31 （1979） S. 765 ff.; M. ORLIC: Culpa in contrahendo: la rupture des 
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pourparlers. Premières journées juridiques yougoslavo ─suisses. Lausanne et 

Fribourg, 16 ─19. novembre 1983. Zürich 1984.; P. BARTL: Grundzüge der 

jugoslawischen Geschichte. Darmstadt 1985.; G. AJANI: La proprietà delle 

organizzazioni sociali nel diritto dei paesi socialisti. Milano 1988.; R. SACCO: The 

Romanist Substratum in the Civil Law of the Socialist Countries. Review of 

Socialist Law, 14 （1988） S. 65─86.; P. ŠARČEVIĆ: The New Yugoslav Private 

International Law Act. American Journal of Comparative Law, 33 （1985） S. 283

─296.; Jugoslavia 1918 ─1988. （Red. by B. Petranović and M. Zecevic） Beograd 

1988.; M. BECKMANN─PETEY: Der jugoslawische Föderalismus. München 1990.; 

P. ŠARČEVIĆ: Foreign Investment in Yugoslavia: Limited Liabibity Companies. In 

Legal Aspects of Foreign Investment in Yugoslavia. （Ed. by Ž. Matić） Zagreb 

1990. S. 81─96.; S. P. RAMET: Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1962 ─

1991. Bloomington 1992.; P. ŠARČEVIĆ: Privatization in Yugoslavia and Croatia. In 

Privatization in Central and Eastern Europe. （Ed. by P. Šarčević） London u.a. 

1992. S. 81─96.; H. SUNDHAUSSEN: Experiment Jugoslawiens. Von der Staatsgründung 

bis zum Staatszerfall. Mannheim 1993.; J. SZALMA: Geltung und Bedeutung der 

Kodifikationen Österreichs, Serbiens und Montenegros im ehemaligen 

Jugoslawien. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 16 （1994） S. 341─348.; G. 

AJANI: By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern 

Europe. American Journal of Comparative Law, 43 （1995） S. 93─117.; G. 

BENACCHIO: La circolazione dei modelli giuridici tra gli Slavi del sud. Padova 

1995.; K. BOECKH: Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik 

und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan. München 1996.; J. R. LAMPE: 

Yugoslavia as History. Twice there was a Country. Cambridge 1996.; J. ADLER: 

L’union forcée. La Croatie et la création yougoslave （1918）. Paris 1997.; G. SANTINI: 

Dall’Illirico romano alla Jugoslavia moderna. Le strutture territoriali della 

penisola balcanica attraverso i secoli. Milano 1997.; J. SZALMA: Rész─ és teljes 

kodifikációk （volt） Jugoszláviában ─ különös tekintettel a többször módosított 

1978. évi Kötelmi törvényre. （Teil─ und Gesamtkodifikationen im （einstigen） 

Jugoslawien ─ mit besonderer Berücksichtigung des mehrfach modifizierten 
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Gesetzbuches über das Schuldrecht vom Jahre 1978） In Sectio juridica et 

politica. tomus XX/2, Miskolc, 2002. S. 645─673.; G. HAMZA: Characteristic 

Features of the Codification of Civil （Private） Law in Central and Eastern 

Europe. In Studi in memoria di V. E. Cantelmo. I. Napoli 2003. S. 891─905.; 

DERS.: New Trends of Codification of Civil （Private） Law in Central and 

Eastern Europe. In International Symposium. International Cooperation in the 

Field of Legal Studies and an Agenda for Comparative Law Studies ─ 

Experiences of Legal Assistance to Countries in Transition ─ May 29, 2004. 

Tokyo, Japan. Center for Asian Legal Exchange. Graduate School of Law. 

Nagoya University. Nagoya 2005. S. 89─111. und DERS.: Continuity and 

Discontinuity of Private / Civil / Law in Eastern Europe after World War II. 

FUNDAMINA, 12 （2006） S. 48─80.

　Nach dem Ersten Weltkrieg, am 1. Dezember 1918, wurde das Königreich 

der Serben, Kroaten und Slowenen （Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca） 

ausgerufen, das im Jahre 1929 in Königreich Jugoslawien umbenannt 

wurde. De facto wurde schon vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich nach 

den Balkankriegen auf dem Serbien angegliederten Gebieten （z.B. in 

Mazedonien） das serbische Zivilgesetzbuch vom Jahre 1844 eingeführt.

　Nach dem Ersten Weltkrieg galten in diesem südslawischen Königreich 

mehrere Privatrechtsordnungen nebeneinander. Auf dem Gebiet des 

（heutigen） Slowenien, Kroatien und Dalmatien ─ sowie teilweise in 

Bosnien─Herzegowina ─ galt das ABGB weiter fort. Die drei Teil─

Novellen zum ABGB, die in den Jahren 1914─1916 verabschiedet wurden, 

wurden in Kroatien jedoch nicht in Kraft gesetzt.

　Auf den Gebieten, die einst zum Königreich Ungarn （ohne Kroatien─

Slawonien） gehört hatten und Jugoslawien angegliedert wurden, wurde 

weiterhin das （nicht kodifizierte） ungarische Privatrecht angewandt.

　Im Einklang mit dem fortschreitenden Zentralisierungsprozeß des 
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jugoslawischen Staates begann in den 1930─er Jahren die Vereinheitlichung 

des Privatrechts. Im Justizministerium in Belgrad wurde bereits im 

Dezember 1919 ein ständiger Gesetzgebungsrat ins Leben gerufen, um die 

Vereinheitlichung der Gesetzgebung in Jugoslawien zu verwirklichen 

bzw. zu beschleunigen. Die im Jahre 1935 veröffentlichten „Grundlagen“ 

des jugoslawischen Bürgerlichen Gesetzbuches, die ursprünglich auf dem 

gesamten Gebiet des Königreichs Jugoslawien wirksam werden sollten, 

folgen im Wesentlichen den im römischen Recht wurzelnden Traditionen 

der westeuropäischen Privatrechtskodifikationen. Verfasser des 

schuldrechtlichen Teiles der „Grundlagen“ war der namhafte Zivilrechtler, 

Romanist und Experte des internationalen Privatrechts, Mihailo 

Konstantinović （1897─1982）, der ab 1935 Professor des Zivilrechts an der 

Universität Belgrad war. Die Erstellung des jugoslawischen BGB blieb 

aber im Entwurfsstadium stecken.

　In der Zwischenkriegszeit wurde auch die Kodifikation des Handelsrechts 

in Angriff genommen, um das Handelsrecht im jugoslawischen Einheitsstaat 

zu vereinheitlichen und zu modernisieren. Der Entwurf vom Jahre 1932 

wurde jedoch nicht in Kraft g
（７）

esetzt.

　Im Jahre 1946 wurde im Einklang mit den politischen Umwälzungen 

das gesamte frühere Recht aus ideologischen Gründen formal außer Kraft 

g
（８）

esetzt. Tatsächlich aber wurde die frühere Privatrechtsordnung, sofern 

（ 7 ）　W. HALLSTEIN: Das Aktienrecht des jugoslawischen Handelsgesetzentwurfes 
1932. Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht, 8 （1934）; H. 
LEHMANN: Kritische Bemerkungen zum Entwurf eines Handelsgesetzbuches für 
das Königreich Jugoslawien unter Vergleich mit dem deutschen Handelsrecht. In 
Festschrift für Dolenz, Krek, Kuselj und Skerlj zu ihrem 60. Geburtstag. Köln 
1936.; O. STANKOVICH: La responsabilité civile selon la nouvelle loi jougoslave sur 
les obligations. Revue Internationale de Droit Comparé, 49 （1979） S. 766─776.

（ 8 ）　Siehe das im Jahre 1946 erlassene Gesetz （Zakon o nevažnosti pravnih propisa 
donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije）.
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deren Normen mit dem neuen politischen und ökonomischen System 

vereinbar waren, auch weiterhin von den Gerichten angewandt. In vielen 

Fällen, insbesondere im Bereich der Schuldverhältnisse spielten die Richter 

eine schöpferische Rolle, um der durch die „Abschaffung“ der „alten“, 

„vorsozialistischen“ Rechtsordnung entstandenen Rechtsunsicherheit 

Herr zu w
（９）

erden.

　In Jugoslawien kam es ─ auch wegen des immer stärker werdenden 

Föderalismus ─ nicht zur allgemeinen Vereinheitlichung des Privatrechts. 

Immerhin kam es auf föderaler Ebene zu teilweisen Kodifikationen. Das 

（einheitliche） jugoslawische Gesetz über das Erbrecht stammt aus dem Jahre 

1955, wurde aber in einigen Teilrepubliken nach der Verfassungsänderung 

im Jahre 1974 neu als „Landesgesetz“ verabschiedet, wie z.B. in Kroatien.

　D i e f ö d e r a l e V e r f a s s u n g （U s t a v） v o m J a h r e 1963 h a t t e d i e 

verfassungsrechtl ichen Grundlagen der sog. Selbstverwaltung 

（samoupravljanje bzw. drstveno samoupravljanje） niedergelegt. Durch 

diese Verfassung wurde im wirtschaftlichen Bereich den staatlichen 

Betrieben （Wirtschaftsorganisationen） mehr Autonomie gewährt.

　Die aus 406 Artikeln bestehende föderale Verfassung vom Jahre 1974 

selbst beinhaltet zahlreiche Prinzipien zur Regelung des Privatrechts. Laut 

Art. 281 war der Bund unter anderem zuständig für die Gesetzgebung im 

Bereich des Schuld─, Eigentums─, Unternehmens─, Gesellschafts─, 

Wettbewerbs─, Kartell─ und Gerichtsverfahrensrechts. Den einzelnen 

Bundesstaaten oblag es, das Familienrecht und das Erbrecht zu regeln.

　Das in 671 Artikeln gefaßte Gesetz über die assoziierte Arbeit （„Kodex 

der Selbstverwaltung“） vom Jahre 1976 regelte die Verhältnisse zwischen 

（ 9 ）　Die schöpferische Rolle der Richter zeigte sich in der „Schließung“ der 
Gesetzeslücken （lacunae iuris）. Eine wichtige Rolle kam im Bereich der 
„Wiederherstellung der Rechtssicherheit“ auch der Doktrin zu.
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den sozialistischen Wirtschaftseinheiten （z.B. den staatlichen Betrieben） 

und erfüllte praktisch die Funktion sowohl eines Handelsgesetzbuches als 

auch eines Arbeitsgesetzbuches sozialistischer Prägung.

　Im Jahre 1978 wurde das Bundesgesetz über die Schuldverhältnisse 

（Zakon o obligacionim odnosima） verabschiedet. Das aus 1109 Paragraphen 

bestehende Schuldrechtsgesetz gründet sich hauptsächlich auf den 

Entwurf von Mihailo Konstantinović, der wiederum aus den „Grundlagen“ 

des Bürgerlichen Gesetzbuches für das Königreich Jugoslawien vom Jahre 

1935 geschöpft h
（10）
atte.

　Der födera le Schuldrechtskodex wurde auch auf d ie jenigen 

Rechtsverhältnisse angewandt, die noch vor dessen Inkrafttreten am 1. 

Oktober 1978 entstanden waren. Im Jahre 1989 wurde der Kodex 

grundlegend novelliert.

　Das föderale Gesetz über die grundlegenden Eigentumsverhältnisse 

wurde im Jahre 1980 verabschiedet. Auch dieses Gesetz spiegelt im 

Wesentlichen den Einfluß des römischen Rechts und der Tradition der 

europäischen Privatrechtswissenschaft wider.

　Das föderale Rahmengesetz über die Ehe wurde am 3. April 1946 

angenommen, welches in allen Teilrepubliken in Kraft gesetzt wurde. Die 

einzelnen Teilrepubliken promulgierten im Jahre 1950 ihre Gesetze über 

das Ehegüterrecht.

　Im Jahre 1988 wurde ein Gesetz über die Handelsgesellschaften 

angenommen. Dieses Gesetz war der erste Versuch, das Gesellschaftsrecht 

den Erfordernissen der Marktwirtschaft anzupassen.

（10）　Mihailo Konstantinović war Verfasser des Werkes （Obligacije í ugovori: Skica 
za zakonik o obligacijama i ugovorima ［Obligationen und Verträge: Skizze für das 
Gesetz über Obligationen und Verträge］. Beograd 1969.）, in dem er auch theoretisch 

（dogmatisch） das Schuldrechtsgesetz begründete. 
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Privatrechtsentwicklung in Montenegro nach 1991 bis 2006
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　Die im Jahre 1992 gegründete Bundesrepublik Jugoslawien （Savezna 

Republika Jugoslavija） bestand aus den zwei Teilrepubliken Serbien und 

Montenegro, die am 29. April 1992 die Rechtsnachfolge der Sozialistischen 

Föderativen Republik Jugoslawien （FSRJ） als Bundesrepublik Jugoslawien 

a
（11）

ntraten. Die jugoslawische Verfassung wurde am 27. April 1992 

angenommen und beinhaltet auch Bestimmung über die wirtschaftliche 

Ordnung. Art. 77 bestimmt, daß die Gesetzgebungskompetenzen genauso 

verteilt sind wie in Jugoslawien vor 1
（12）
991. Erwähnung verdient, daß diese 

Verfassung im Jahre 2000 weitgehend modifiziert wurde.

　Die Föderation Serbien und Montenegro （Državna Zajednica Srbija i 

Crna Gora） war der am 4. Februar 2003 gebildete Nachfolgestaat der 

Bundesrepublik Jugoslawien. Die Verfassungscharta der Föderation 

Serbien und Montenegro wurde Ende Januar 2003 durch die Parlamente 

der beiden Mitgliedstaaten und einige Tage später, am 4. Februar des 

gleichen Jahres, auch durch das Bundesparlament angenommen. Die 

（11）　Im Hinblick auf den völkerrechtlichen Aspekt der Staatensukzession im Falle 
Jugoslawiens siehe W. HUMMER: Probleme der Staatensukzession am Beispiel 
Jugoslawiens. RSDIE / SZIER 1993. S. 425 ff. und W. FIEDLER: Entwicklungslinien 
im Recht der Staatensukzession. In Liber amicorum Professor I. Seidl ─Hohenveldern 
in honour of his 80th birthday. The Hague u. a. 1998. S. 134 ff.

（12）　Hinsichtlich der Kompetenzen des Staatsoberhauptes （Staatspräsidenten） 
siehe V. LUKIC: The Head of State in the Constitutional System of the Federal 
Republic of Yugoslavia. Yugoslav Law / Droit Yougoslave, 3 （1995） 61─S. 90.
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staatenbündische Verfassungscharta räumte den beiden gleichberechtigten 

Teilstaaten Serbien und Montenegro weitgehende Kompetenzen ein.

　Demgemäß wurde die Gesetzgebung der beiden Teilrepubliken mit 

einigen Ausnahmen vollständig autonom. In der Verfassung waren immerhin 

ein gemeinsamer Markt und die Harmonisierung der Wirtschaftssysteme 

vorgesehen. Beide Teilrepubliken verfügten auch über eine eigene 

Verfassung.

　Laut Verfassung der Bundesrepublik Jugoslawien vom Jahre 1992 und 

der Verfassungscharta der Föderation Serbien und Montenegro vom 

Jahre 2003 galten ehemaliges Bundesrecht sowie Recht der früheren 

Teilrepubliken Serbien und Montenegro bis zur Erneuerung fort. Mit 

Rücksicht darauf, daß die Föderation Serbien und Montenegro nur sehr 

geringe Kompetenzen hatte, lag der Schwerpunkt der Rechtsreform bei 

den beiden Teilrepubliken Serbien und Montenegro selbst. Beide 

Teilstaaten （Teilrepubliken） waren daran bestrebt, ihre eigene und 

voneinander unabhängige Rechtsordnung aufzubauen. Bei der 

Rechtsreform trieben beide Teilrepubliken die Angleichung an das 

europäische Recht voran.

　Die Reform des Privatrechts ging in der Bundesrepublik Jugoslawien 

durch die Annahme von Teilkodifikationen vonstatten. Das Gesetz über 

die Schuldverhältnisse vom Jahre 1978 wurde von der Bundesrepublik 

Jugoslawien im Jahre 1993 grundlegend geändert. Das aus nur 59 

Paragraphen bestehende Gesetz über das Sachenrecht vom Jahre 1993 

（Zakon o imovini savezne Republike Jugoslavije） ersetzt den früheren 

Kodex für Sachenrecht vom Jahre 1980. Bedeutend ist das im Jahre 1995 

promulgierte Erbrechtsgesetz, das zahlreiche Reformen mit sich brachte.

　Die Idee eines Zivilgesetzbuches wird auf föderaler Ebene nicht ernsthaft 

verfolgt. In Montenegro gibt es Bestrebungen, den Kodex über das 
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Vermögensrecht von Baltazar Bogišić vom Jahre 1888 als subsidiäre 

Rechtsquelle wiedereinzuführen.

　Im Juli 1996 wurde das Gesetz über die eigentumsrechtl ichen 

Grundverhältnisse vom Jahre 1980 geändert. Im Text dieses Gesetzes 

werden diejenigen unbeweglichen Sachen （res） aufgezählt, an denen 

natürliche und juristische Personen gleichermaßen Eigentum erwerben 

können. Im Einvernehmen mit dieser Gesetzesänderung gibt es 

unbewegliche Sachen, die von dem Eigentumserwerb ausgeschlossen 

sind.

　In Serbien wurde im Jahre 2004 das Pfandrecht an beweglichen Sachen 

（res mobiles） neugeregelt.

　Im Bereich des Familienrechts galt in Serbien das Gesetz über die Ehe─ 

und Familienbeziehung vom Jahre 1980 bis zur Verabschiedung des 

Familienrechtsgesetzes vom Jahre 2005 fort.

　Im November 2006 rief die Regierung der Republik Serbien （Republika 

Srbija） eine Kommission zur Redaktion eines Zivilgesetzbuches für 

Serbien ins L
（13）

eben. Diese Kommission veröffentlichte im Dezember 2007 

einen nichtoffiziellen Entwurf bzw. Vorentwurf mit Erläuterungen （eine 

Art „Vorstudie“） des serbischen Zivilgesetzbuches. Der Entwurf bzw. 

Vorentwurf hat die folgende Struktur: Allgemeiner Teil bzw. Allgemeine 

Bestimmungen; Familienrecht; Erbrecht; Eigentumsrecht; Schuldrecht 

und Handelsrechtliche Verträge. Die Redaktoren des Entwurfes bzw. 

Vorentwurfes haben den Rechtsharmonisierungsbestrebungen innerhalb 

der der Europäischen Union bzw. in Europa Rechnung getragen. Dies 

bezieht sich insbesondere auf die Regelung des Vertragsrechts.

（13）　Siehe S. PEROVIĆ: Natural Law and Peaceful Integrations. In Final Documents. 
Mt. Kopaonik School of Natural Law. Twenty First Anniversary Conference. Mz. 
Kopaonik, December 13─17, 2008. S. 68─69.
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　In Montenegro galt das Familiengesetzbuch vom Jahre 1989 fort. Dieses 

Gesetz wurde im Jahre 2007 durch ein neues Familiengesetzbuch ersetzt. 

Das serbische Erbrechtsgesetz vom Jahre 1974 wurde durch das im Jahre 

1995 promulgierte und erlassene neue Erbrechtsgesetz abgelöst. In 

Montenegro hingegen galt das Erbrechtsgesetz aus dem Jahre 1976 fort.

　Das Gesetz über die Handelsgesellschaften der Sozialistischen 

Föderativen Republik Jugoslawien （FSRJ） vom Jahre 1988 wurde von der 

Bundesrepublik Jugoslawien mehrfach novelliert. Auf Bundesebene wurde 

im Jahre 1993 der Entwurf eines neuen Gesetzes über die Handelsgesellschaften 

angenommen. Dieser Gesetzesentwurf  ist später auch in Kraft getreten. 

Aber auch die beiden Teilrepubliken hatten inzwischen eigene Gesetze über 

die Gesellschaftsformen promulgiert. In Serbien wurde im Jahre 2004 ein neues 

Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften verbschiedet. Daraus folgt, daß das 

Gesellschaftsrecht （company law） in Jugoslawien auf zwei gesetzgeberischen 

Ebenen geregelt w
（14）

urde. Das Gesetz über Registerpfandrecht und über 

Finanzierungsleasing wurde in Serbien im Jahre 2003 angenommen.

　In Montenegro wurde im Jahre 2004 das Hypothekengesetz verabschiedet. 

Durch dieses Gesetz wurden einige Bestimmungen （Art. 63─69） des 

jugoslawischen Bundesgesetzes über grundlegende eigentumsrechtliche 

Verhältnisse vom Jahre 1980 ─ dieses Gesetz wurde im Jahre 1996 geringfügig 

geändert ─ außer Kraft gesetzt. Die Hypothek （hypotheca） bleibt auch nach 

dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das einzige gesetzlich geregelte 

Grundpfandrecht. Der montenegrinische Gesetzgeber hat die Grundschuld, 

wie dies z.B. in Slowenien durch das Sachenrechtsgesetz vom Jahre 2002 

（14）　V. JOVANOVIC: Corporate Takeover （of Majority Shares） through the Public 
Market. Yugoslav Law / Droit Yougoslave, （1994） S. 7─18. und L. DABIC: The New 
Yugoslav 1994 Foreign Investment Law. Yugoslav Law / Droit Yougoslave, （1994） 
S. 43─62.
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eingeführt wurde, nicht in seine Rechtsordnung eingebaut.

Entwicklungstendenzen des Privatrechts  
in Montenegro nach 2006

　Montenegro trat am 3. Juni 2006 aus dem Staatenbund Serbien und 

Montenegro （Državna Zajednica Srbija i Crna Gora） aus. Die Ende Januar 

2003 durch die Parlamente der beiden Mitgliedstaaten des Staatenbundes 

Serbien und Montenegro und am 4. Februar des gleichen Jahres durch das 

Bundesparlament gebilligte Verfassungscharta der Föderation Serbien 

und Montenegro räumte den Teilstaaten das Recht auf Sezession nach 

drei Jahren ein. Im Einvernehmen mit der Verfassungscharta erklärte das 

Parlament Montenegros am 4. Juni die Unabhängigkeit der Republik 

Montenegro （Republika Crna Gora）. Die am 21. Mai in Montenegro 

abgehaltene Volksabstimmung （Unabhängigkeitsreferendum） ermöglichte 

die Erklärung der Souveränität Montenegros.

　Am 12. Juni 2006 wurde Montenegros Unabhängigkeit von der Europäischen 

Union und drei Tage später auch von Serbien anerkannt. Die Souveränität 

Montenegros wurde durch die internationale Staatengemeinschaft bald 

darauf, im Herbst 2006 anerkannt. Montenegro wurde im Mai 2007 Mitglied 

des Europarates. Das montenegrinische Parlament hat am 19. Oktober 

2007 die Verfassung Montenegros （Ustav Crne Gore） angenommen, die 

am 22. Oktober 2007 im Amtsblatt verkündet w
（15）

urde.

（15）　Der Entwurf der Verfassung （Ustav） war im Mai 2007 Objekt sowohl einer 
öffentlichen （gesellschaftlichen） als auch einer parlamentarischen Diskussion. Die 
European Commission for Democracy through Law （Venice Commission） begutachtete 
den Verfassungsentwurf und schlug einige Modifikationen vor. Die am 24. Mai 
2007 dem montenegrinischen Parlament weitergeleiteten Vorschläge wurden durch 
die zuständigen Kommissionen in Podgorica am 1. und 2. Juni 2007 angenommen.



Geschichte und Charakterzüge der  
Privatrechtsentwicklung in Montenegro（Hamza）　　359

　Nach der Erlangung der Unabhängigkeit strebt der montenegrinische 

Staat danach, seine Rechtsordnung auch im Bereich des Privatrechts 

teilweise aus seinen eigenen Rechtstraditionen schöpfend auszubauen. 

Der Kodex von Valtazar Bogisić darf unserer Information nach bis zur 

Verabschiedung des montenegrinischen Zivilgesetzbuches als subsidiäre 

Rechtsquelle （fons iuris） von den Gerichten angewandt werden. Auch 

die bis 2006 im Staatenbund Serbien und Montenegro promulgierten 

Rechtsquellen bleiben in Geltung. Das jugoslawische Gesetz über 

Schuldverhältnisse vom Jahre 1978 （mit Modifizierungen） gilt weiterhin fort. 

Das Gleiche bezieht sich auf das Gesetz über die eigentumsrechtlichen 

Grundverhältnisse vom Jahre 1980.

　Das neue Familiengesetzbuch, das das Gesetz über das Familienrecht 

vom Jahre 1989 außer Kraft gesetzt hat, wurde im Jahre 2007 verabschiedet. 

Das Gesetz über das Erbrecht wurde im Jahre 2008 angenommen. Dieses 

Gesetz setzte das im Jahre 1976 promulgierte Erbrechtsgesetz außer Kraft. 

Das Gesetz über die sachenrechtlichen Verhältnisse wurde im Jahre 2009 

promulgiert.

　Hier soll darauf verwiesen werden, daß in der Republik Montenegro 

derzeit ─ unter anderem ─ die Neuregelung der Kreditsicherheiten im 

Gange ist. Montenegro ist zudem daran bestrebt, seine Rechtsordnung 

möglichst schnell mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang zu bringen.


